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1 Allgemeines 

1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, 
die zu berücksichtigen sind 
Die Stadt Bremervörde liegt im Norden des Landkreises Rotenburg (Wümme). 
Sie ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Zur Stadt Bremervörde gehören 
neben Bremervörde die Ortschaften Bevern, Elm, Hesedorf, Hönau-Lindorf, 
Nieder Ochtenhausen, Iselersheim, Mehedorf, Minstedt, Ostendorf, Plönjes-
hausen und Spreckens zum Stadtgebiet. Bremervörde wird in Nord-Süd-
Erstreckung durch die Oste geteilt. 

Die Stadt Bremervörde hat 18.500 Einwohner, 9.100 Wohnungen1 und er-
streckt sich auf einer Fläche von 150,40 qkm. Daraus ergibt sich eine Bevölke-
rungsdichte von 123 Einwohnern je qkm. Bremervörde selbst ist deutlich dich-
ter besiedelt. Die Ortschaften im Umland, die rund 4/5 der Stadtfläche aufwei-
sen, sind mit nur etwa einem Drittel der Bevölkerung besiedelt. 

Die Stadt ist über die B71, B74, B495 und L123 an das überregionale Straßen-
netz angebunden. Außerdem hat Bremervörde einen eigenen Bahnhof an der 
Bahnstrecke Bremerhaven - Buxtehude. Für das Elbe-Weser-Gebiet fungiert 
die Ortsdurchfahrt Bremervördes aufgrund der Ostequerung als wichtige West-
Ost-Achse für den (über-)regionalen Verkehr. 

Tabelle 1: Übersicht der Hauptverkehrsstraßen in Bremervörde 

Hauptverkehrs-
straße DTV* Korrekturfaktor  

Straßenoberfläche 
vzul (km/h)** 

Pkw/Lkw 

B71 8.064 bis 
9.980 2 dB(A) abschnittsweise 50/50, 

70/70 und 100/80 
B74 13.988 2 dB(A) 50/50,  

B71 / B74 12.652 bis 
21.044 2 dB(A) abschnittsweise 50/50 

und 70/70 
*   Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke (DTV) 
    3 Millionen Kfz/Jahr entsprechen einem DTV von rd. 8.200 
** zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Bei der strategischen Lärmkartierung waren die Hauptverkehrsstraßen mit ei-
nem jährlichen Kraftfahrzeugsaufkommen von jeweils mehr als drei Millionen 
                                            
1  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Strategische Lärm-

kartierung 2012 - Hauptverkehrsstraßen. Stand 30.06.2012 
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Fahrzeugen zu berücksichtigen. Dazu gehören in der Stadt Abschnitte der B71 
und B74 (siehe Tabelle 1). 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weist in ih-
rer Stellungnahme vom 13.05.2013 darauf hin, dass ihr bei der Verkehrsmenge 
und dem Korrekturfaktor für die Straßenoberfläche z.T. abweichende Daten 
vorliegen. Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG2 (ULR) sind 
auch Haupteisenbahnstrecken mit einem jährlichen Verkehrsaufkommen von 
über 30.000 Zügen pro Jahr zu berücksichtigen (s. Kap. 1.3). Diese Verkehrs-
menge wird auf der Eisenbahnstrecke in Bremervörde nicht erreicht. Von Flug-
lärm - entsprechend den Vorgaben der ULR - ist Bremervörde nicht betroffen. 

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 
Stadt Bremervörde 
Rathausmarkt 1 
27432 Bremervörde 
Telefon: 04761 987-0 
Fax: 04761 987-176 

E-Mail: info@bremervoerde.de 
Internet: www.bremervoerde.de/ 
Gemeindeschlüssel: 03357008 

1.3 Rechtlicher Hintergrund 
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind gemäß §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz3 (BImSchG) von den Gemeinden Lärmaktionspläne 
aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden 
für „...Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkom-
men von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstre-
cken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr und 
Großflughäfen...“.  

                                            
2  RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. EU Nr. 189, 
S. 12. 

3  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -  
BImSchG), zuletzt geändert durch 01.03.2011; BGBL I 282 
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Zuständige Behörden für die Aufstellung der Lärmaktionspläne sind die Ge-
meinden, sofern nach Landesrecht nicht etwas anderes festgelegt wurde 
(§ 47e BImSchG). Dies ist in Niedersachsen nicht erfolgt. 

Für die Stadt Bremervörde bedeutet dies die Durchführung einer Lärmaktions-
planung entsprechend § 47d BImSchG für die B71 und B74. Die Mindestanfor-
derungen an Lärmaktionspläne ergeben sich aus § 47d Abs. 2 BImSchG in 
Verbindung mit Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG. Als Hilfestellung wird vom 
Land Niedersachsen, dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund so-
wie dem Niedersächsischen Städtetag ein Musteraktionsplan veröffentlicht, 
dessen Struktur und Vorgaben in diesem Lärmaktionsplan berücksichtigt wer-
den. 

Die Ergebnisse des Lärmaktionsplans (gemäß Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG Anhang V und VI) sind durch das Land Niedersachsen bzw. das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit an die Eu-
ropäische Kommission zu berichten (§ 47d BImSchG). 

1.4 Geltende Grenzwerte 
Belastungen durch Lärm können sich im Wohnumfeld durch Störungen der 
Kommunikation, durch Schlafstörungen oder durch eine eingeschränkte Nutz-
barkeit von Garten, Terrassen und/oder Balkonen ausdrücken. Hier setzt die 
Europäische Union mit der Umgebungslärmrichtlinie an. Die Richtlinie sieht vor, 
den Lärm von Hauptverkehrswegen, Großflughäfen sowie Ballungsräumen zu 
kartieren und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren. Die ent-
sprechenden Straßenlärmkarten und Statistiken sind vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz in einem Kartenservice unter 
www.umwelt.niedersachsen.de für alle kartierten Hauptverkehrsstraßen der 
2. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie in Niedersachsen veröffentlicht und die-
nen diesem Lärmaktionsplan als Grundlage. 

Der ULR sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, wann genau die Erfor-
derlichkeit einer Maßnahmenplanung im Lärmaktionsplan vorliegt. Auch die na-
tionale Gesetzgebung zur Umsetzung der ULR konnte nicht zu einer Konkreti-
sierung beitragen. So war auch die ursprünglich von der Bundesregierung vor-
gesehene Festlegung eines Auslösekriteriums von 65 dB(A) LDEN

4 und 

                                            
4  LDEN - nach der RICHTLINIE 2002/49/EG über die "Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm" zu verwendender Lärmindex (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex). Dabei 
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55 dB(A) LNight 
5 für alle Lärmarten im Bundesratsverfahren nicht durchzuset-

zen. 

Die Auslösewerte von 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight werden auch vom 
Sachverständigenrat für Umweltfragen,  im Umweltgutachten 20086, als geeig-
nete Auslösewerte zur Planung von Lärmminderungsmaßnahmen hervorgeho-
ben, um so lärmbedingten Gesundheitsschäden und -gefährdungen vorzubeu-
gen. 

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz emp-
fiehlt den Gemeinden, die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufstellung 
eines Lärmaktionsplanes an einem Auslösekriterium zu prüfen. Als Auslöse-
wert wird ein Mittelungspegel LDEN von 70 dB(A) bzw. LNight von 60 dB(A) für 
Hauptverkehrswege empfohlen7. 

Mittel für Lärmminderungsmaßnahmen an bestehenden Straßen des Bundes 
können bei Überschreitung der Lärmsanierungswerte entsprechend der Richtli-
nien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 
Bundes8 von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts in allgemeinen Wohngebieten 
als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-
währt werden (Angaben zu Misch- und Gewerbegebieten s. Anlage 1). Zur Er-
mittlung der Überschreitung dieser Grenzwerte ist eine Berechnung nach der 
nationalen Rechenvorschrift RLS-909 erforderlich, die von der im Rahmen der 
Lärmkartierung anzuwendenden VBUS10 abweicht. 

Weitere nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst. 

                                                                                                                               
werden die Abendstunden (18:00 – 22:00 Uhr) mit einem Zuschlag von 5 dB und die 
Nachtstunden (22:00 – 6:00 Uhr) mit einem Zuschlag von 10 dB gewichtet. 

5  LNight - nach der RICHTLINIE 2002/49/EG über die "Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm" zu verwendender Lärmindex für den Nachtzeitraum (22:00 – 6:00 Uhr) 

6  Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU); Umwelt und 
Gesundheit, Risiken richtig einschätzen; Deutscher Bundestag Drucksache 14/2300 (2008) 

7 http://www.umwelt.niedersachsen.de/themen/laermschutz/euumgebungslaerm/laermaktionsplanung/8808.html 
8  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 

(VLärmSchR 97) VkBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665. In Verbindung mit dem Schreiben 
des BMVBS vom 25.06.2010 

9  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), Bundesministerium für Verkehr 1990 
10  Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2006 
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2 Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
Tabelle 2: Übersicht der Belastungssituation in Bremervörde, Stand 30.06.2012 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen 
in Bremervörde nach der veröffentlichten Lärmkartierung des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
LDEN  
dB(A) 

Belastete Men-
schen Straßenlärm 

 LNight 
dB(A) 

Belastete Men-
schen Straßenlärm 

über 55 bis 60 500  über 50 bis 55 300 
über 60 bis 65 200  über 55 bis 60 300 
über 65 bis 70 300  über 60 bis 65 200 
über 70 bis 75 200  über 65 bis 70 200 
über 75 100  über 70 0 
Summe 1.300  Summe 1.000 
Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen in Bremervörde belas-
teten Fläche, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern 

LDEN dB(A) Fläche in 
km² Wohnungen Schulen* Kranken-

häuser 
55 - 65 dB(A)  4,2 300 1 0 
65 - 75 dB(A)  0,9 200 0 0 
über 75 dB(A)  0,2 100 0 0 
Summe 5,3 600 1 0 

* Anzahl der belasteten Einzelgebäude 

Die Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen in Bremervörde finden sich in 
den Anlagen 2 und 3. 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sind zunächst die von Umgebungslärm 
am stärksten belasteten Bereiche zu betrachten, um die Anzahl der Bürger mit 
hohen und sehr hohen Umgebungslärmbelastungen bevorzugt zu senken. Für 
die Maßnahmenplanung sind jedoch keine Grenzwerte oder Auslöseschwellen 
vorgegeben. Daher werden vordringlich die Bereiche betrachtet, in denen eine 
hohe oder sehr hohe Belastung besteht (vgl. Tabelle 3). 

Zur Bewertung der Belastungssituation wird auf den Schleswig-Holsteiner Leit-
faden für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umge-
bungslärmrichtlinie zurückgegriffen (s. Tabelle 3), der für die Bewertung der 
Lärmsituation die Angaben in den vorhandenen Regelwerken zur Orientierung 
heranzieht. Ein gesetzlicher Anspruch auf Lärmminderung entsteht dadurch je-
doch nicht. 
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Tabelle 3: Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen (Leitfaden für die  
Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umge-
bungslärmrichtlinie11) 

Pegelbereich  Bewertung Hintergrund zur Bewertung 
> 70 dB(A) 
LDEN  
> 60 dB(A) 
LNight 

sehr hohe  
Belastung 

- Sanierungswerte gem. VLärmSchR 97 können  
überschritten sein 

- diese Lärmbeeinträchtigungen können so intensiv 
sein, dass im Einzelfall straßenverkehrsrechtliche An-
ordnungen, aktive oder passive Schallschutzmaß-
nahmen umgesetzt werden  

65-70 dB(A) 
LDEN 
55-60 dB(A) 
LNight    

hohe Belastung - für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete kön-
nen die Vorsorgewerte gem. 16. BImSchV12 über-
schritten sein 

- Lärmbeeinträchtigungen würden bei Neu- und Um-
baumaßnahmen in o.g. Gebieten Schutzauflagen 
auslösen  

- kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung von Ge-
sundheitsgefährdung von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts (SRU)Fehler! Textmarke nicht definiert. 

< 65 dB(A) 
LDEN  
< 55 dB(A) 
LNight   

Belastung / Beläs-
tigung 

- Vorsorgewerte nachts für reine und allgemeine 
Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete der 
16. BImSchV können überschritten sein 

- Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neu- und Umbau 
in o.g. Gebieten Lärmschutz aus  

- mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention bei 

62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU)Fehler! Textmar-

ke nicht definiert.  
- langfristig anzustrebender Pegel als Vorsorgeziel bei 

55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts (SRU)Fehler! Textmar-

ke nicht definiert.  

Es sind ca. 1.300 Personen und somit rund 6,7 % der Einwohner der Stadt 
Bremervörde durch Umgebungslärm von Hauptverkehrsstraßen 
(> 3 Mio. Kfz/a) mit über 55 dB(A) LDEN betroffen. 

Von hohen Belastungen mit potenziell gesundheitsgefährdendem Lärm über 
65 dB(A) LDEN oder 55 dB(A) LNight sind 600 (3,1 %) bzw. nachts 700 (3,6 %) 
Personen durch die Hauptverkehrsstraßen betroffen. 

                                            
11  Leitfaden für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der 

Umgebungslärmrichtlinie, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein, 2007 

12  Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) 
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Sehr hohen Belastungen mit LDEN über 70 dB(A) und LNight über 60 dB(A) sind 
in Bremervörde entsprechend der Ergebnisse der Lärmkartierung Niedersach-
sen 300 (1,5 %) bzw. nachts 400 (2,1 %) Bewohner ausgesetzt. 

Die Zahl der von Umgebungslärm durch Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 
3 Mio. Kfz pro Jahr betroffenen Personen in Bremervörde ist somit bezogen auf 
die Gesamteinwohnerzahl als niedrig zu bewerten. Hohen und sehr hohen Be-
lastungen dagegen sind relativ viele Bewohner ausgesetzt. 

Die Lärmberechnungen berücksichtigen grundsätzlich eine Mitwindsituation. 
Dies bedeutet, dass von einem stetigen Wind weg von der Lärmquelle ausge-
gangen wird. 

Die zugrundeliegende Lärmkartierung der 2. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie 
ist aus dem Jahr 2012 und berücksichtigt Verkehrszahlen aus dem Jahr 2010. 

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 
Im Prinzip führt die gesamte Ortsdurchfahrt der B71/B74 in Bremervörde 
(s. Abbildung 1 und Die höchsten Lärmbelastungen mit einem LDEN von über 
70 dB(A) und LNight über 60 dB(A) ergeben sich an zahlreichen straßenzuge-
wandten Gebäudefassaden entlang der ersten Gebäudereihe an den Bundes-
straßen. 

Abbildung 2) und die Ortsdurchfahrt der B74 in Elm (s. Abbildung 3) zu sehr ho-
hen Lärmbelastungen. 

Abbildung 1: Belastete Gebäude an der B71/B74 (Neue Straße) in Bremervörde, 
LNight  
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Die höchsten Lärmbelastungen mit einem LDEN von über 70 dB(A) und LNight 
über 60 dB(A) ergeben sich an zahlreichen straßenzugewandten Gebäudefas-
saden entlang der ersten Gebäudereihe an den Bundesstraßen. 

Abbildung 2: Belastete Gebäude an der B71 (Zevener Straße), B74 (Stader 
Straße) und B71/B74 (Neue Straße) in Bremervörde, LNight  
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Abbildung 3: Belastete Gebäude an der B74 (Elmer Landstraße) in Elm, LNight 

 

Neben den Ortsdurchfahrten werden auch an den Ortseinfahrten  und Ortsaus-
fahrten sowie zwischen den Ortschaften einzelne Wohngebäude mit LNight 

>55 dB(A) und >60 dB(A) belastet. 
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Grundsätzlich stellen die ermittelten Lärmpegel entsprechend den Vorgaben 
der Umgebungslärmrichtlinie für den Straßenverkehr A-bewertete äquivalente 
Dauerschallpegel (Mittelungspegel) dar. Der Mittelungspegel wird bei zeitlich 
schwankenden Geräuschsituationen verwendet. Einzelereignisse wie z.B. ein-
zelne laute Fahrzeuge können durchaus lautere Pegel erzeugen. Solche Einze-
lereignisse werden überproportional im Mittelungspegel berücksichtigt. 

Die Lärmindizes LDEN und LNight werden europaweit aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie verwendet. 

3 Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 
In Bremervörde und Elm bestehen an kurzen Abschnitten entlang der B71, B74 
und B71/B74 Lärmschutzwälle. 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
An Bundesstraßen bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur Redu-
zierung des Lärms: 

• Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

• Einbau von lärmminderndem Asphalt 

• Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und -wällen 

• Einbau von Schallschutzfenstern (Problem: Außenwohnbereich bleibt 
verlärmt) 

• Vermeidung von Fernverkehr durch außerörtliche Umfahrung 

• Reduzierung der Quell- und Zielverkehre durch Förderung des ÖPNV, der 
Fuß- und Radverkehre 

• Einschränkung des Lkw-Verkehrs 

• Verstetigung des Verkehrs. 

Für die betrachteten Hauptverkehrsstraßen B 71 und B 74 ist der Bund, vertre-
ten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
(NLStbV), der Baulastträger. Maßnahmen zur Lärmminderung an diesen 
Hauptverkehrsstraßen müssen in Zusammenarbeit mit dieser für die Umset-
zung zuständigen Behörde erarbeitet werden. 
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Beurteilungspegel von über 57 dB(A) nachts als Auslöser für eine freiwillige 
Lärmsanierung nach VLärmSchR 97 sind an zahlreichen Gebäuden mit Wohn-
nutzung entlang der Bundesstraßen in Bremervörde gegeben. Daher sollte sei-
tens des Baulastträgers geprüft werden, ob bauliche Lärmschutzmaßnahmen 
oder Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich von Elm oder Bremervörde 
zur Reduzierung der bestehenden Lärmbelastungen umgesetzt werden kön-
nen. Entlang der B71, B74 und B71/B74 ist zu prüfen, ob die Grenzwerte der 
Lärmsanierung gemäß VLärmSchR97 eingehalten werden. Zu berücksichtigen 
ist in diesem Zusammenhang, dass 

• seit Juni 2010 reduzierte Grenzwerte für die Lärmsanierung an den 
Straßen des Bundes bestehen, 

• die Lärmberechnung nach der nationalen Rechenvorschrift RLS-90 zu er-
folgen hat, deren Ergebnisse sich nicht mit denen der Lärmkartierung 
decken, 

• sich auf Grund der reduzierten Grenzwerte mehr Anspruchsberechtigte 
ergeben und sich in diesem Zusammenhang eventuell eher aktive Lärm-
schutzmaßnahmen lohnen. 

Zur Reduzierung der Lärmbelastung an den Bundesstraßen sollte der 
Straßenbaulastträger folgende Maßnahmen prüfen: 

• Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 eentlang der Neuen Straße 
(B71/B74) von der Straße „Großer Platz“ bis „Dammstraße“ für die am 
stärksten betroffenen Bereiche. 

Dies bietet sich insbesondere auch aus Gründen der Verkehrssicherheit 
an, da in diesem Abschnitt viele Straßen an die B71/B74 anbinden, die 
Ortsdurchfahrt relativ eng ist und hier sehr viele Fußgänger und Radfahrer 
verkehren. Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h 
kann eine Lärmminderung von etwa 2-3 dB(A)13 erreicht werden. 

• Aufbringung eines lärmmindernden Asphalts für Stadtstraßen (z.B. 
LOA 5D) bei der Erneuerung des Straßenbelags in den Ortsdurchfahrten 
Bremervörde und Elm. Dadurch kann eine deutliche Reduzierung der 
Lärmemissionen von bis zu 5 dB(A)13 gegenüber dem in der 
Lärmkartierung dargestellten Zustand erreicht werden. Die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weist in 

                                            
13 Maßnahmenblätter zur Lärmminderung im Straßenverkehr. Umweltbundesamt 2009. 
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ihrer Stellungnahme vom 13.05.2013 darauf hin, dass dieser lärmoptimierte 
Asphalt derzeit noch nicht zum Einsatz kommt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weitere Vorschläge zur Lärm-
reduzierung formuliert, die im Folgenden aufgeführt werden: 

• Um den Lkw-Durchfahrtsverkehr zu reduzieren, ist eine weiträumige au-
ßerörtliche Umfahrung anzustreben. Hierbei sollten auch die vorhandene 
westliche Umfahrung (K 102) sowie die in Bau befindliche Umfahrung der 
Ortschaft Minstedt berücksichtigt werden. Außerdem sind Durchfahrtsbe-
schränkungen in der Ortsdurchfahrt Bremervörde für Lkw zu prüfen. 

• Zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sollten im Zuge der Orts-
durchfahrten Elm und Bremervörde stationäre Blitzgeräte aufgestellt wer-
den. 

• In der Ortsdurchfahrt Elm sollten zur Reduzierung der Geschwindigkeit und 
der damit einhergehenden Lärmbelastung von einzelnen Fahrzeugen ge-
prüft werden, ob ein Überholverbot eingerichtet und an den Ortseingängen 
Verkehrsinseln gebaut werden können. 

• Darüber hinaus sollten auffällig laute Fahrzeuge verstärkt kontrolliert wer-
den. 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre 
Ziel des Lärmaktionsplans soll es auch sein, „ruhige Gebiete vor einer Zunah-
me des Lärms zu schützen“ (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BImSchG). Konkret bedeutet 
dies, dass eine Erhöhung der Lärmbelastung innerhalb der ruhigen Gebiete in 
Zukunft zu vermeiden ist. 

Die Auswahl und Festlegung der „ruhigen Gebiete“, die vor einer Zunahme des 
Lärms zu schützen sind, ist in das Ermessen der zuständigen Behörde, der 
Stadt Bremervörde, gestellt. Vorgaben aus der Umgebungslärmrichtlinie oder 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz hinsichtlich eines Lärmgrenzwertes oder 
der Größe des Gebietes bestehen nicht. Als ruhige Gebiete außerhalb der Bal-
lungsräume kommen großflächige Gebiete in Frage, die keinem relevanten 
Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt sind. Dies gilt 
nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung dieser 
Gebiete14. Dabei sollte „ein besonderer Schwerpunkt auf Freizeit- und Erho-
                                            
14  vgl. LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung in der Fassung vom 25.03.2009 
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lungsgebiete gesetzt werden, die regelmäßig für die breite Öffentlichkeit zu-
gänglich sind und die Erholung von den häufig hohen Lärmpegeln in der ge-
schäftigen Umgebung der Städte bieten können“ 15. 

Dafür bietet sich das Landschaftsschutzgebiet Ostetal einschließlich des Vör-
der Sees mit dem Natur- und Erlebnispark an. Weiterhin sollten die Erholungs-
wälder Horner Holz und Bevener Wald, sowie der Bereich Elmerhohenmoor 
und das Waldgebiet Elmer Hinterholz in Bremervörde-Elm als ruhige Naherho-
lungsbereiche geschützt werden. 

Beim Schutz der ausgewiesenen ruhigen Gebiete vor einer Zunahme des 
Lärms steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Daher werden von den zu-
ständigen Planungsträgern zukünftig alle Freiraum-, Verkehrs- und Stadtpla-
nungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete überprüft und 
der Aspekt des Lärmschutzes berücksichtigt (§ 47d Abs. 6 BImSchG i.V.m. 
§ 47 Abs. 6 Satz 2 BImSchG). 

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Der Managementansatz der EG-Umgebungslärmrichtlinie geht davon aus, 
dass das Thema ‚Lärm’ die Kommunen langfristig beschäftigen wird. Neben 
der kurzfristig zu dokumentierenden Aktionsplanung sind daher auch Strate-
gien der Lärmminderung gefordert, die ihre Wirkung erst langfristig entfalten 
werden. 

Die Stadt Bremervörde ist sehr stark vom Lärm der Hauptverkehrsstraße B71 
und B74 betroffen, die nicht in der gemeindlichen Baulast liegen. Daher soll 
auch langfristig durch entsprechende Forderungen auf den Baulastträger und 
die für verkehrsrechtliche Maßnahmen zuständigen Behörden eingewirkt wer-
den, um alle möglichen Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms an diesen 
Straßen umzusetzen. 

Die geplante BAB A20 soll durch das Gebiet der Stadt Bremervörde verlaufen 
und nördlich an Bremervörde vorbeigeführt werden. Dadurch entstehen zusätz-
liche Lärmbelastungen in Bremervörde, die im Rahmen des zugehörigen Plan-
feststellungsverfahrens betrachtet werden. In diesem Zusammenhang werden 
umfangreiche Lärmminderungsmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der 

                                            
15  Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on 

Noise Exposure (GPG), Version 2, 13.th January 2006, European Commission Working 
Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2006 
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Lärmvorsorge (s. Anlage 1) umzusetzen sein. Hier ist seitens der Stadt auf ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen, insbesondere der Einbau von lärmarmen Asphalt 
und dem Bau von Lärmschutzwänden / -wällen zu drängen, um auch die Au-
ßenbereiche von Bremervörde vor Lärm zu schützen. Darüber hinaus wird die 
BAB A20 zu einer Entlastung der B74 und B71/B74 mit einer entsprechenden 
Reduzierung des Lärms entlang der Bundesstraßen führen. 

Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie sind die Hauptverkehrsstraßen zu be-
trachten. Wie bereits ausgeführt, sind die Einflussmöglichkeiten der Stadt für 
zusätzlichen Lärmschutz dort gering, da die Bundesstraßen nicht in der Baulast 
der Stadt Bremervörde liegen. Darüber hinaus bestehen natürlich weitere Mög-
lichkeiten für die Stadt den Lärm zu reduzieren bzw. darauf hinzuwirken, dies 
betrifft insbesondere das nachgeordnete Straßennetz in der eigenen Baulast 
und die Bauleitplanung. 

Durch die konsequente Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Lärmreduzie-
rung bei der Verkehrs- und Straßenplanung kann zukünftig die Lärmbelas-
tung vermindert werden. Folgende Möglichkeiten stehen dazu zur Verfügung: 

• Förderung des ÖPNV (bessere Anbindung der Ortsteile, hohe Taktdich-
ten, gute Verknüpfung des ÖPNV untereinander und mit anderen Ver-
kehrsträgern) 

• Förderung des Fahrradverkehrs (Radfahrstreifen / Schutzstreifen, Fahr-
rad-Abstellanlagen, Bike + Ride, Wegweisung) 

• Förderung des Fußverkehrs (Querungshilfen an Durchgangsstraßen, 
ausreichend breite Gehwege) 

• Verkehrsberuhigung: verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo-30-Zonen, 
bauliche Verkehrsberuhigung 

• Lkw-Routennetze: Bündelung auf lärmunempfindlichen Routen 

• Einbau von lärmarmen Asphalten 

• Sanierung schadhafter Fahrbahnoberflächen. 
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Darüber hinaus könnten die vorgeschlagenen Maßnahmen in einem integrier-
ten Verkehrskonzept für Bremervörde näher untersucht und ggf. mit weiteren 
verkehrlichen Emissionen (Luftschadstoffe) gemeinsam betrachtet werden. 

Langfristig können im Rahmen der Bauleitplanung verkehrssparsame Sied-
lungsstrukturen unterstützt werden. Dazu sollte in der Innenstadt eine mög-
lichst hohe Nutzungsmischung und -dichte angeboten werden. Dies ermöglicht 
kurze Wege, fördert das Zufußgehen bzw. Radfahren und ermöglicht damit den 
Verzicht auf Autofahrten und in der Folge eine Verkehrslärmreduzierung. Dies 
kann z.B. erreicht werden durch: 

• Eine attraktive Innenstadt, in der alle Funktionen auf dichtem Raum vor-
handen sind. 

• Das Schließen von Baulücken bzw. die gezielte Bebauung von Brachflä-
chen durch Innenentwicklung. 

• Das Verhindern von siedlungsfernen Bebauungen durch gezielte Bau-
leitplanungen. 

Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten soll durch die Einhaltung der 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 1800516 (s. Anlage 1) Lärmbelas-
tungen vermieden werden. Die Einhaltung der dort aufgeführten Orientie-
rungswerte für die einzelnen Nutzungen ist „...wünschenswert, um 
die...Erwartungen auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen“. 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 
Durch die Umsetzung von den unter 3.2 aufgeführten Maßnahmen im Rahmen 
der Lärmsanierung können alle sehr hohen Belastungen dort zumindest in den 
Wohnungen beseitigt werden. 

Durch den Einbau eines lärmgeminderten Asphalts in den Ortsdurchfahrten an 
der B71, der B74 und der B71/B74 kann eine Pegelminderung von ca. 
5 dB(A)13 gegenüber dem kartierten Zustand in Elm und Bremervörde erreicht 
werden. 

                                            
16  DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Beiblatt 1 
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Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 für die am stärksten 
betroffenen Bereiche an der Neuen Straße (B71/B74) kann eine Lärmminde-
rung von 2-3 dB(A) erreicht werden. 

Konkretere Angaben über die Reduzierung der Anzahl der Belasteten können 
nur durch zusätzliche lärmtechnische Berechnungen erarbeitet werden. 

4 Formelle und finanzielle Informationen 

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans 
Datum der Beschlussfassung des Gemeinderates. 

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans 
Die Lärmaktionsplanung besitzt Prozesscharakter. Daher kann ein Datum als 
Abschluss der Aktionsplanung nicht benannt werden. 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen 
Es wurde eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom 08.04.2013 bis 
07.05.2013 durchgeführt.  

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit fand eine öffentliche Auslegung vom 23.04. 
bis 24.05.2013 statt und es wurde eine öffentliche Informationsveranstaltung 
am 21.05.2013 durchgeführt. 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans 
Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen 
Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft 
und erforderlichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktions-
plans werden dabei ermittelt und bewertet. 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans 
Für die Aufstellung des Lärmaktionsplans, die TöB-Beteiligung und die Präsen-
tation in den politischen Gremien werden 5.400 € veranschlagt. 

4.6 Weitere finanzielle Informationen 
Die Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen an den Bundesstraßen werden 
vom zuständigen Baulastträger getragen. 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 
www.bremervoerde.de 
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Übersicht über Immissionsgrenz- und richtwerte im Bereich des Lärmschutzes 
Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht können für eine Bewertung der Lärmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsver-
fahren als die strategischen Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als LDEN und LNight dargestellten Werten. 
Im Einzelfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und -richtwerte Berechnungen für den jeweiligen Immissionsort notwendig.  

Anwendungsbereich  Grenzwerte für 
die Lärmsanie-
rung an Straßen 
in Baulast des 
Bundes 17,  

Richtwerte, bei deren Überschreitung 
straßenverkehrsrechtliche Lärm-
schutzmaßnahmen in Betracht 
kommen18 

Grenzwerte für den 
Neubau oder die we-
sentliche Änderung von 
Straßen- und Schie-
nenwegen (Lärmvor-
sorge) 19 

Richtwerte für Anla-
gen im Sinne des 
BImSchG, deren 
Einhaltung sicherge-
stellt werden soll 20 

Schalltechnische 
Orientierungswerte 
für die städtebauli-
che Planung21 

 
 
 
Nutzung 

Grenzwerte für die Lärmsanierung 
an Schienenwegen des Bundes22 

Tag in 
dB(A) 

Nacht in 
dB(A) Tag in dB(A) Nacht in dB(A) Tag in 

dB(A) 
Nacht in 
dB(A) 

Tag in 
dB(A) 

Nacht in 
dB(A) 

Tag in 
dB(A) 

Nacht in 
dB(A) 

Krankenhäuser, Schu-
len, Altenheime, Kur-
gebiete ….  

67 57 70 60 57  47  45 35    

reine Wohngebiete 67 57 70 60 59  49 50 35  50 35 bzw.40 
allgemeine Wohnge-
biete 67 57 70 60 59  49 55  40  55 40 bzw.45 

Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete 69 59 72 62 64  54 60  45  60 45 bzw. 50 

Gewerbegebiete 72 62 75 65 69  59  65  50  65 50 bzw. 55 
Industriegebiete        70  70    

Für die Bewertung der Lärmsituation an Flugplätzen sind die Werte des „Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm“ in der Fassung vom 31.Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) heranzu-
ziehen. 

                                            
17  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97, VkBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665,  

in Verbindung mit dem Schreiben des BMVBS vom 25.06.2010 
18  Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) vom 23.11. 2007 
19  Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) 
20  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
21  DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Beiblatt 1 
22  Die Immissionsgrenzwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV werden auch bei der Lärmsanierung beim Schienenverkehr herangezogen. 
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Stadt Bremervörde 
Lärmaktionsplan 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Beteiligungsfrist vom 08.04.2013 bis 07.05.2013, 
öffentliche Auslegung vom 23.04.2013 bis 24.05.2013 und 

Informationsveranstaltung am 21.05.2013 
 
Stellungnahmen 
 

Nr. TöB / Bürger vom Anregung / 
Bedenken 

keine 

1 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – 
Geschäftsbereich Stade 

13.05.2013 X  

2 Landkreis Rotenburg (Wümme) 03.05.2013  X 
3 Polizeikommissariat Bremervörde 14.05.2013 X  
4 Ortsrat Bremervörde 17.05.2013 X  
5 Herr Bernd Klinger, Stader Straße 50, Bremervörde 29.04.2013 X  
6 Stadt Bremervörde – Dez.II / FB 3.2 22.05.2013 X  
7 Eheleute Hajo und Susanne Morgenstern, Neue Straße 29, 

Bremervörde 
21.05.2013 X  

8 Koordinierungskreis der Initiativen und Umweltverbände gegen die 
A22/20, c/o Uwe Schmidt, Hipstedt 

22.05.2013 X  

9 Frau Ilse Bischhoff, Hempberger Damm 17A, Brv.-Hesedorf 23.05.2013 X  
10 Informationsveranstaltung am 21.05.2013 21.05.2013 X  
11 Ortsrat Bremervörde-Elm 10.06.2013 X  
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1. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr – Geschäftsbereich Stade 
Stellungnahme am 15.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie im Lärmaktionsplan auf Seite 6 und 13 ausgeführt 
wurden die Grenzwerte für die Lärmsanierung im Jahr 2010 
gesenkt. Daher ist eine erneute Überprüfung erforderlich. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Verkehrszahlen im 
Lärmaktionsplan stammen aus der Lärmkartierung des 
niedersächsischen Umweltministeriums. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Falls zukünftig ein 
lärmmindernder Asphalt für innerörtliche Straßen in das 
Regelwerk eingeht, ist in Bremervörde eine entsprechende 
Verwendung auf den im Lärmaktionsplan angegebenen 
Abschnitten zu überprüfen. 
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2. Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Stellungnahme am 07.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei einer weiteren 
Planungskonkretisierung wird der Landkreis beteiligt. 
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3. Polizeikommissariat Bremervörde 

Stellungnahme am 16.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Bei einer weiteren Planungskonkretisierung wird die Polizei 
beteiligt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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4. Ortsrat Bremervörde 

Stellungnahme am 17.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Lärmaktionsplan wurde nach den Vorgaben der 
Umgebungslärmrichtlinie erarbeitet. Feinstaub, Schmutz, 
Vibrationen und Erschütterungen sind danach nicht zu 
betrachten. 
 
 
 
 
 
Das Kapitel 1.1 im Lärmaktionsplan wird entsprechend 
ergänzt. 
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Die Zahl der Belasteten wurde vom niedersächsischen 
Umweltministerium ermittelt und berücksichtigt entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben des Bundes-
Immissionsschutzgesetz die betroffenen Anwohner. 
 
 
 
 
 
Zuständig für die Bundesstraßen ist die Nds. Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr. Die Fahrbahnbeläge werden 
nach den entsprechenden Regelwerken verwendet. Auf die 
Stellungnahme der Nds. Landesbehörde vom 13.05.2013 wird 
hingewiesen (s.o.). 

 
Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen. Es bleibt 
abzuwarten, welche Alternativen für eine Ersatzbrücke im 
Zusammenhang mit der notwendigen Erneuerung der 
vorhandenen Ostequerung von der Nds. Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr vorgelegt werden. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Vorschlag eines Nachtfahrverbots für den Lkw-Verkehr 
wird in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 
 
 
Die aufgeführten Maßnahmen sind weitestgehend im 
Lärmaktionsplan in den Kap. 3.2 und 3.4 enthalten. 
 
Der Vorschlag stationäre Blitzgeräte aufzustellen wird in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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5. Herr Klinger 

Stellungnahme am 29.04.2013 eingegangen 
 
 
 
Die aufgeführten Maßnahmen zum Asphalt zu einer Senkung 
der Höchstgeschwindigkeit sind im Lärmaktionsplan enthalten.  
 
Der Vorschlag einer Lenkung des Lkw-Verkehrs durch eine 
außerörtliche Umfahrung wird in den Lärmaktionsplan 
aufgenommen. 
 
Der Vorschlag, stationäre Blitzgeräte aufzustellen wird in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. 
 
Die Absicht, ein „Seniorendorf“ zu verwirklichen, wird zur 
Kenntnis genommen. Der Antrag auf Änderung der 
Bauleitplanung zur planungsrechtlichen Absicherung des 
Vorhabens wurde im vergangenen Jahr abgelehnt.  
 
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass die 
Anlage einer Fußgängerampel die Verkehrssicherheit zwar 
erhöht, durch das Abbremsen und Beschleunigen allerdings 
mehr Lärm verursacht wird. 
 
Die Anlage von Abbiegespuren wäre ggf. im Rahmen eines 
Bauleitplanverfahrens für das geplante Seniorendorf zu 
klären, sofern hierfür überhaupt eine erneute Entscheidung 
der Stadt erforderlich wird. 
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6. Stadt Bremervörde – Dez.II / FB3.2 

Stellungnahme am 22.05.2013 eingegangen 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die im Lärmaktionsplan aufgeführten Maßnahmen sind im 
Zuge weiterer Planungskonkretisierungen von der Stadt 
Bremervörde und den zuständigen Baulastträgern weiter zu 
verfolgen. 
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7. Hajo und Susanne Morgenstern 

Stellungnahme am 22.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die starke Lärmbelastung in Bremervörde und insbesondere 
in der Neuen Straße wird im Lärmaktionsplan dargestellt. 
 
Das Thema Erschütterungen ist im Lärmaktionsplan nicht zu 
betrachten. 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag einer Ortsumgehung wird zur Kenntnis 
genommen. Hier bleibt zunächst die für 2015 vom Bund 
vorgesehene Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes 
abzuwarten.  
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8. Koordinierungskreis der Initiativen und 

Umweltverbände gegen die A22/20 
Stellungnahme am 22.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Auflösung des genannten Widerspruchs wird die 
Ausweisung der Höhne als ruhiges Gebiet vor dem 
Hintergrund der Verlärmung durch die geplante BAB A20 aus 
dem Lärmaktionsplan herausgenommen. 
 
Nach § 47d Abs. 6 BImSchG enthält der Lärmaktionsplan 
keine selbstständige Rechtsgrundlage zur Anordnung 
bestimmter Maßnahmen. Die Maßnahmen des 
Lärmaktionsplanes sind durch Anordnungen der zuständigen 
Träger (in diesem Fall der Nds. Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr) nach anderen Rechtsvorschriften 
durchzusetzen. 
Da die Stadt Bremervörde zwar für die Aufstellung des 
Lärmaktionsplans, nicht aber für die Bundesstraßen zuständig 
ist, können die Maßnahmen an den Bundestraßen zwar 
aufgeführt, im Lärmaktionsplan aber nicht verbindlich 
festgelegt werden. 
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Darauf wird auf S. 15 des Lärmaktionsplans hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im Kap. 3.4 aufgeführten Maßnahmen erstrecken sich 
nicht auf die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie zu 
betrachtenden Hauptverkehrsstraßen. Sie sind daher als 
Hinweise für die Stadt Bremervörde zur Reduzierung des 
Lärms aufgeführt und im Rahmen anderer Planungen zu 
berücksichtigen und zu konkretisieren. 
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Die aufgeführten Vorschläge werden – soweit nicht bereits im 
Entwurf erfolgt - in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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Abwägung 

Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2013.050 Seite 16 von 21 

 

 
 
Die Verlärmung durch die geplante BAB A20 und die daraus 
resultierenden Maßnahmen zur Lärmvorsorge sind in dem 
zugehörigen Planfeststellungsverfahren zu regeln. 
Grundsätzlich sind die bei einem Straßenneubau zwingend 
einzuhaltenden Lärmvorsorgewert deutlich niedriger, als die 
Grenzwerte der Lärmsanierung, die für freiwillige 
Lärmminderungsmaßnahmen an bestehende Straßen 
herangezogen werden (vgl. Anlage 1 des Lärmaktionsplans). 
 
 
 
 
 
 
 
Dem entsprechend wird im Lärmaktionsplan auf eine 
grundsätzliche Entlastung der Bundesstraßen nach dem Bau 
der BAB A20 und damit einhergehenden Reduzierung des 
Lärms in den in der Lärmkartierung dargestellten belasteten 
Bereichen in Bremervörde hingewiesen. 
 
Der Verweis auf Neubelastungen durch die BAB A20 wird in 
den Lärmaktionsplan aufgenommen.  
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9. Frau Ilse Bischhoff 

Stellungnahme am 23.05.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag einer Geschwindigkeitsreduzierung ist im 
Lärmaktionsplan enthalten. 
 
Die Forderung nach einer Sperrung für den 
Schwerlastverkehr lässt sich nur im Zusammenhang mit 
einem Lkw-Routenkonzept und einer Ortsumfahrung 
realisieren. 
Der Vorschlag wird in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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10. Protokoll der Informationsveranstaltung vom 

21.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag stationäre Blitzgeräte aufzustellen wird in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. 
 
 
s.o. 
Der Vorschlag einen Überholverbot in Elm einzurichten wird 
in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 
Der Vorschlag, Verkehrsinseln an den Ortseingängen von 
Elm einzubauen, wird in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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s.o.  
 
 
 
 
 
 
In der Lärmkartierung des Landes Niedersachsen werden die 
Lärmschutzwälle teilweise als Lärmschutzwände dargestellt. 
Im Lärmaktionsplan wird in Kap. 3.1 darauf verwiesen, dass 
sich dort Lärmschutzwälle befinden. 
 
 
 
Grundsätzlich entsteht durch Abbremsen und Anfahren an 
Ampeln mehr Lärm, als wenn der Verkehr gleichmäßig rollt. 
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11. Ortsrat Elm 

Stellungnahme am 19.06.2013 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss des Rates vom 25.06.2013: 
 
Der Lärmaktionsplan der Sadt Bremervörde in der Fassung 
vom 12.06.2013 zur Umsetzung der zweiten Stufe der EU-
Umgebungslärmrichtlinie wird nach Prüfung und Abwägung 
der während des Beteiligungsverfahrens vorgetragenen 
Stellungnahmen auf der Grundlage des § 47 d BImSchG mit 
der Maßgabe beschlossen, die vom Ortsrat Brv.-Elm mit 
Stellungnahme vom 10.06.2013 vorgetragenen Hinweise und 
Anregungen (mit Ausnahme der Anregungen unter Ziffer 2) 
aufzunehmen. 
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